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Vernehmlassung  zur  Teilrevision  der  Verordnung  über  Tabakprodukte  und  elektronische
Zigaretten (Tabakprodukteverordnung, TabPV)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
sehr geehrte Damen und Herren 

Die EVP Schweiz begrüsst die Vorlage zur Teilrevision der Tabakprodukteverordnung (TabPV), da sie die
Umsetzung der vom Volk am 13. Februar 2022 angenommenen Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder
und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder ohne Tabak)» vorantreibt. Die EVP hatte einstimmig die Ja-Pa-
role zur Initiative beschlossen und ist der klaren Ansicht, dass Werbung, die Jugendliche erreicht, unbedingt
verboten werden muss. Gleichzeitig hält die EVP fest, dass die Umsetzung in der Verordnung klar, umfas-
send und ohne Schlupflöcher erfolgen muss. 

Kritische Punkte und Empfehlungen:

1) Artikel 14 Abs. 3 VE-TabPV: Der Warnhinweis soll auch für Zigarren und Zigarillos obligatorisch sein (An-
passung)
Nach einer Studie der Lungenliga Aargau vom Jahr 2022 haben 8 % der minderjährigen Aargauer Berufs-
schülerInnen und GymnasiastInnen innerhalb der letzten 30 Tagen vor der Befragung Zigarillos und Zigar-
ren geraucht. Diese betreffen also genauso die Jugendlichen, weshalb es keinen Grund gibt, für diese Pro-
dukte eine Ausnahme zu machen. 

2) Artikel 20 Absatz b - Auf den Schweizer Markt ausgerichtete Werbung im Interne (Anpassung)
Für die EVP ist zentral, dass der Werbeverbot auch für die Werbung durch InfluencerInnen auf Kommunika-
tionsplattformen greift.
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3) Artikel 20 Absatz c – Direkte Verkaufsförderung von Zigarren und Zigarillos:
Die EVP bemängelt das Fehlen eines expliziten Zugangsverbots für Kinder und Jugendliche, das die zentrale
Bestimmung  der  Initiative  «Kinder  ohne Tabak»  ist.  Es  muss  eindeutig  geregelt  sein,  dass  bestehende
Schutzbestimmungen auch in den durch Ausnahmen definierten Bereichen weiterhin gelten.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Fragen gerne zur Verfü-
gung. 
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